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Neues helvetisches Tagblatt.
Band I- 5l,

Voll zieh ungs - Direktorium.
Beschluß vom 22. July 17 9 9-

Das Vollz. Direkt., in Erwägung, daß die gegen-
wärssge Ausstellung der Gencraivenvaltang der be-

weglichen hekv. Truppen auf den F >Z einer Armee
pon 2^,000 Mann gegründet ist; und daß zufolge,
der Anordnungen jenes Beschlusses des Direktorium
vom 18. Just) wodurch die Starke dieser Truppen
bloß auf einige Bataillons beschrankt wurde, die
obige Verwaltung überflüssig gemacht wird;

Nach Anhörung keines Kriegsministers,
beschließt:

1. Die Generalverwaltung der helvetischen Ar-
mee sey aufgehoben.

2. Der Kriegsminister bezeugt den Bürgern,
ans denen sie zusammengesetzt ist, die gänzliche Zu-
friedenheit des Direktoriums für ihre dem gemeinen
Wesen geleisteten Dienste.

3. Von den Verfügungen des 1. Artikels sind
ausgenommen: B.Robert, Commissair Ordonna-
tear, indem er bei der Armee das Amt eines Re-
gierungs - Commissair begleitet. Die VT. Verdeul
und Schifferli; jener als Oberarzt, und dieser als
Wundarzt bey der Armee. B. Collet, Kriegs-
Commissair-bey der Legion, dem über die Batail-
lons, die bey der großen Armee stehen, die Poli-
jey anvertraut ist. B. Düterreaux, Kriegs-Com-
missair, mit dem Auftrage zur Handhabung der
Polizey bei den Bataillons, die sich in Wallis
befinden.

4. Die Verwaltungsrathe sollen auf der Stelle
nach der Vorschrift des Beschlusses vom 27. May
organisirt werden. Sie sind der Republik für alle
Fonds und Effekten verantwortlich die ihnen zum
Umschatte ihrer respekâen Corps der Kriegsmini-
sier wird zukommen lassen.

s. Der Kriegsminister ist zur Vollziehung des
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,, welcher in
Has Bulletin der Gesetze soll eingerükt werden.
" Bern, den' 22. July 1799.

Der Präsident des Vollz. Direkt.
(Sig.) La harpe.

Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.
(Sig) Moussokw

Dem Original gleichlautend.
Bern, den 22. July 1799-

Der General - S.ekrttair,
Mousson»

U.

Beschluß vom 22. July.
Das Vollziehungsdirektorium, in Erwägung

der Billigkeit, daß ein Unterschied gemacht werde
zwischen denjenigen Elitensoldaten, die, nachdem
sie ihr Corps verlassen hatten, sich auf die Einla»
dung der Regierung beeilt haben, unter dasselbe
zurück zu tretten, und denjenigen, die sich durch
ihren Ungehorsam gegen diesen Befehl zur Beharp-
tung der Republik unfähig und des Mitgenusscs
an den Früchten ihrer Erkenntlichkeit unwürdig
beweisen

beschließt:
1. Die Elitensoldaten, die, nach Verlassung

ihres Corps, hernach auf die an sie von der Re-
gierung crgangene Einladung unter dasselbe sogleich
wieder zurückgetretten, erhalten die Bezahl» g deck
ihnen zukommenden Soldes in Bons nach derjeni-
gen Art und Form, wie sie durch den Beschlun des
heutigen Tages für die an der. Grenze gebliebenen
Bataillons bestimmt ist.

2. Diejenigen, die dieser Auffordernng niché
entsprochen haben, können auf keine Bezahlung
Anspruch machen.

g. Der Kriegsminister ist zur Vollziehung des
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher in.
das Bulletin der Gesetze eingerückt werden soll.

Bern, den 22. July 1799.
Der Präsident des Vollz. Ditekt.

(Sig.) Laharpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

(Sig.) Mousson.
Dem Original gleichlautend.
Bernden 22. July 1799.

Der General- Sekretär,
Mousso n.

Beschluß vom 22. July.
Das Vollziehungsdirektorium, in Erwägung der

Billigkeit, daß den Vertheidigern des Vaterlandes
der für ihren beschwerlichen Dienst gehörige Sold
gereicht wcrde ;

In Erwägung, daß die Erschöpfung der Staats»
finanzen und die Seltenheit des baaren Geldes im
Umlaufe, es der Regierung unmöglich machen, die»
fe Bezahlung in Baarschaft zu leisten, und sie also
zur Aussindling elms andern Mittels verbinden,
um deni Soldaten seine Entschädigung zuzusichern^



und ihm die Erkenntlichkeit der Nation werkthätig
zu bezeugen;

In Erwägung endlich daß dieser Zweck er--

reicht, und daß die Gerechtigkeit mit dein Dram
ge der gegenwärtigen Umstände vereinigt werden
kann, wofern die Republik die Forderungen der
Soldaten vermittelst solcher Bons befriedigt, die

zur Bezahlung der Auflagen angenommen würden,
und wohl auch in günstigern Zeiten durch baares
Geld ersetzt werde» können;

beschließt:
1. Es sey allen Chefs von denjenigen Corps,

die gegenwärtig noch auf den Beinen stehen, und
nun sollen abgedankt werden, der Auftrag ertheilt,
ganz ungesäumt einen Etat über die Forderungen
sowohl der Offiziere als der Soldaten zu verftrti-
gen, und zu dem Ende hin den Hauptmann, die
Offiziere den Sergent - Major und den Fourier
jeder Compagnie zur Berichtigung der Rechnung
jedes Mannes anzuhalten von dem Offizier an
bis auf den Tambour, der seiner Fahne seit dem

Tage, wo er in Thätigkeit gesetzt worden, bis zum
25. des lauffenden Monats July treu geblieben.

2. Nachdem auf solche Weise für die Zeit die-
scs Dienstes die Summe des Darliehens und ab-
schlägigen Vorschusses bestimmt seyn wird, so zieht
man hievon das empfangene Darliehen ab so wie
auch die gelieferten Kleidcrstücke, Wäsche, Beschu-
hung, nebst der Verpflegung in den Spitälern,
wofür aber nur so viel, als dargelehnt worden,
zurückbehalten wird, hingegen nichts von dem Vow
schuß auf Abrechnung hin, der dem Soldaten für
seinen Unterhalt bleibt.

z. Die auf solche Art gezogenen Rechnungen
werden auf einen General - Etat der Compagnie
getragen, der von allen Offizieren, von dem Ser-
gent-Major und dem Fourier ab, geschlosscu und
unterzeichnet werden soll.

4. Nach diesem Etat verfertigt und unterzeich-
net der Hauptmann ein Bon für jeden Mann,
nach dem hier beylegenden Modell. Alle diese

Bons, sowie auch den General - Etat über die

schuldigen Summen, übcrgiebt er persönlich und
in Anwesenheit des Quartiermeisiers dem Chef des

Corps. Diese beyden Ossiziere halten die Bons
und den General - Etat gegeneinander, und/ wenn
sie dieselben übereinstimmend finden, drücken fie

ihnen durch ihre Unterzeichnung das Siegel der
Aechrheit auf.

ö. Jedes Bon wird sogleich seinem Eigenthü-
mev zugestellt.

6." Die Nummer des Bons, das jedem Mili-
tär zugestellt wird, wird an dem Rande seiner
Rechnung auf dem General - Etat jeder Compagnie
angeschrieben.

-
"

7. Von dem Generaletak über die Anfsderungen
jeder Compagnie verfertigt man fünf Copenen, die
eine für den Finanzmüüster, die andere für den
Kriegsminister, die dritte für den Commissair- Or-
donuateur, die vierte für die Verwaltungskammer
des Kantons, der die Compagnie liefere, die fünfte
bleibt in der Hand des Hauptmanns.

5. Der Fmcmzmmister soll die schleunigsten Maß-
nahmen ergreifen, damit die Schulden, die von dem
rükstandigen Solde herrühren, bezahlt werden kön-
neu. Zn diesem Ende hin, wird er Fonds an die
N rw. Kammern liefern, welche die Liquidation be-
werkstclligen, indem sie die Bons annehmen, nnd
dem Kriegsminister zuschicken. Diese Bons werden
noch über dies für Entrichtung jeder Art von Auf-
lagen angenommen.

y. ebenfalls sey der Finanzminister eingeladen,
hinreichenden Fonds an den General - Zahlmeister
anzuweisen, damit er die laufenden Schulden vom
25. Jul. bis zur Entlassung jedes Corps berichtis
gen könne.

10. Die Rechnungen des Etat-Majors der Ar-
mee, und der Angestellten, bei den Spitälern, wer-
den nach der oben beschriebenen Art und Weise von
dem Ordonnateur, von dem Chef des Etat-Ma-
jor und dem Kriegscommissair geschlossen.

11. Der Finanzminister und der Kriegsminister
sind zur Vollziehung des gegenwärtigen Arrcte's
beauftragt, jeder für seine Behörde.

Gesezgebung.
Grosser Ratb 2z. Jul.

(Fortsetzung.)
(Beschluß der Bothschaft über Organisation

der Legion.)
Helvetische Artileristen.

Die stehende Artillerie begreift zum Anfange 30«
Mann, in z Compagnien getheilt; jede Com-
pagnie hat:

i Capitain.
1 Lieutenant.
2 Unterliêiitenants.
1 Feldweâ'l.
i Fourierfirgent.
4 Wachtmeister.
4 Capora s.
4 Appointas.
i Feuerwerker.
1 Tambour.

8» Canonicr.

Total ivo Mann.
Wahrend daß zwo Compagnien nur ganz em-

fach aus Canoniers bestehen, ist die dritte hingegen
eine Compagnie von Arbeitern.
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